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I .  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Venlrrendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, zustimmungen und 

-Bescheinr-

gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter.
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadel weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen,', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichflichen
Zulassung zur verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfoiderung sind den
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichflichen Zulassung zur Verfügung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von weöeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. übersetzungen der allgemeinen bauaufsichflichen
Zulassung müssen den Hinweis 'vom Deutschen Institut füi Bautechnik nicht geprüfte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung,' enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widenuflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen zulassung können nachträglich ergänä und geändärt wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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- in Decken: 50 cm (Breite); die Länge ist nicht begrenä.

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

I Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Veruvendung der

Kabelabschottung, "FEP Rechteck-Kabelschott s go" genannt, als Bauteil der Fäuer-
widerstandsklasse S g0 nach DIN 4102-91. Die Kabelabschottung verhindert für eine
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die übertragung von Feuer und Rauch.

1.1.2 Die Kabelabschoüung muss aus einem Verschluss der Bauteilöffnung unter Verwenoung
von Formteilen - bei Abmessungen kleiner als 13 cm (Breite) x 20 cm (Höhe) wahlweise
als sog. "Rigips FEP Kabelbox" - sowie einer Dichtungsmasse bestehen.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 1O cm dicke Wände aus Maueniverk, Beton bzw.

Stahlbeton oder aus Porenbeton sowie in leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahl-
unterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder in mindestens 15cm
dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton mindestens der Feuenvi-
derstandsklasse F 90 (feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90_AB, nach
DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1 .1 und 3.1.2).
Die Kabelabschottung darf wahlweise in nichttragende, raumabschließende Wandkon-
struktionen mit einseitiger Beplankung der Feuenrviderstandsklasse F g0 nach Ab-
schnitt 3.1 .3 eingebaut werden.

1.2.2 lm Bereich der Kabelabschottungen müssen die Wände und Decken mindestens 20 cm
dick sean (s. Abschnitte 2.1 .3 und 2.1.4\.

1.2.3 Die Abmessungen der Kabelabschottung (den lichten Rohbaumaßen der Bauteilöffnung
entsprechend) dürfen folgende Maße nicht überschreiten:
- in Wänden: 100 cm (Breite) x 50 cm (Höhe),

Abweichend davon darf bei Wandabschottungen mit einer Schottfläche < 0,50 m2 die
Schottbreite vergrößert werden, wenn entsprechende Maßnahmen zur Lastableitung (2.8.
Stürze) vorhanden sind.

1.2.4 Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 22 cm betragen.
'l-2.5 Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-

wellenleiter) mit Ausnahmen von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgeführt werden. Die
Größe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenä.
EinTglne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren für Steuerungszrvecke dürfen durch
die Kabelabschottung ebenfalls hindurchgeführt werden, sofern ihr Außendurcnmesser
nicht mehr als 15 mm beträgt.

'l -2-6 Die KabelhagekonstruKionen (Kabelrinnen, -pritschen, Jeitern) dürfen durch die Kabel-
abschottung hindurchgeführt werden, wenn sie aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoff-
profilen bestehen. Durch die "Rigips FEP Kabelbox" dürfen keine Kabeltragekonstruk-
tionen hindurchgeführt werden.

,|
DIN 4'102-9:1990-05

DIN 4'102-2:1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen:
Anforderungen und Prüfu ngen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Bauteile:
und Prüfungen
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1-2.7 Durch die Kabelabschottung dürfen senkrecht zur Schottfläche angeordnete Rohre
- aus Kupfer mit einem Rohraußendurchmesser von d < 2g mm und einer RohMand-

dicke von s > 1,0 mm oder
- aus stahl mit einem Rohraußendurchmesser von d < 54 mm und einer Rohnrand-

dicke von s > 1,5 mm
hindurchgeführt werden, die für nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrposfleitungen (Fahrrohre) oder für
Staubsaugleitungen bestimmt sind.3

1.2-B Die Verhinderung der Brandübertragung durch Wärmetransport über die Medien in den
Rohrleitungen, die Verhinderung des Austretens gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei
Zerstörung der Leitungen unter Brandeinwirkung und die Verhinderüng von Zerstörungen
an den angrenzenden, raumabschließenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst,
hervorgerufen durch temperatuöedingte Zwängungskräfte, sind mit dieser aägemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.

'l -2-9 Für die Venarendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z.B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuendderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden bzw. nichttragenden,
raumabschließenden Wandkonstruktionen anderer Bauarten als nach Abschnitt 3.1 - oder
für Rohre aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohraußendurchmesser bzw. Rohr-
wanddicken als in Abschnitt '1.2.7 ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z.B.
durch eine allgemeine bauaufsichfl iche Zulassung.

1.2.10 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach den Abschnitten
1.2.5 bis 1.2.7 dürten nicht durch die Kabelabschottung hindurchgeführt werden.

'1.2.11 Nachträgliche Anderungen an der Kabelbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Ab-
schnitt 5).

Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 EigenschaftenundZusammenseEung
2.1 .1 Formteile

Für die Herstellung der Formteile muss der dämmschichtbildende Baustoff "FEp
Schaum Plus" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1344 verwen-
det werden.

2.1 .2 Dichtungsmasse
Zum Verschließen aller Zwischenräume und Fugen muss der dämmschichtbildende Bau-
9!off 

"FEP Masse" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-'19.1'l-1342 bz1r.."Dieacryl" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-t S. t t -'t S30 veruvendet
werden (s. Abschnitte 4.3.5 und 4.3.6).

2.1.3 Aufleistungen
Für die Aufleistungen bei Bauteilen mit einer Dicke unter 20 cm sind Streifen aus nich!
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A) 4 Kalzium-Silikat- oder Gipsfaser-Platten zu ver-
wenden (s. Abschnitte 3.1 .6 und 3.1.7).

2.1.4 Rahmen
Für den Rahmen bei Einbau in leichte Trennwände sind Streifen aus 25 mm dicken, nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)4 Kalzium-silikat- oder Gipsfaser-plaften zu ver_
wenden (s. Abschnitt 3.1.2).

T€chnische Bestimmungen für die Ausftihrung von Rohrleitungsanlagen und die
durchführungen bleiben unberührt.

4 Brandverhalten von Baustofien und Bauteilen: Teil
Anforderungen und Prüfu ngen
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Für den Rahmen der sog. "Rigips FEP Kabelbox" sind 20 mm dicke, nichtbrennbare
(Baustoffklasse DIN 4102-A)4 kaschierte cipsbauplatten, "Ridurit" genannt, gemäß allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. 2-56.413-557 zu venivenden (s. Abschnitt 4.3.3).

2.1 .5 Spachtelmasse
Zum Verspachteln der Fuge zwischen der sog. ,'Rigips FEp Kabelbox,' und der nicht-
tragenden, raumabschließenden Wandkonstruktion nach Abschnitt 3.1.3 ist die Soachtel-
masse'Vario 30" der Fa. Rigips GmbH, 45896 Gelsenkirchen, zu veruvenden.

2.1.6 lsoliermatten
zur lsolierung von Kupferrohren nach Abschnitt 1.2.7 mit einem Durchmesser > 1g mm
sind aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1 hergestellte Matten mit einer Dicke d > 2 cm
zu venvenden (s. Anlage 6).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.'l Herstellung
2.2.1 .1 Herstellung der Formteile

Die Formteile müssen entsprechend den Angaben auf Anlage 17 aus dem Baustoff
gemäß Abschnitt 2.1.1 hergestellt werden und eine Rohdichte von (2g0 + 50) kg/m3 auf-
wetsen.

2.2.1.2 Heßtellung der Bauprodukte nach den Abschniften 2.1.2 bis 2.1.6
Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des jeweils zutreffenden Ab-
schnitts einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Formteile

Die Verpackung der Formteile muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder geKenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfüllt sind.
Jede Verpackungseinheit der Formteile für Kabelabschoftungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben
erhalten:
- Formteile für Kabelabschottung "FEp Rechteck-Kabelschott S gO"
- Übereinstimmungszeichen (ü-Zeichen) mit

- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.15-1346

- Herstellwerk
Herstellungsjahr: ....

2.2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Absch nitten 2.1.2 bis 2.1 .6
Die BauproduKe müssen entsprechend den Bestimmungen der jeweils erteilten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. des jeweils erteilten allgemeinen bauaufsich!
lichen Prüfzeugnisses gekennzeichnet sein.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Kabelabschottung
Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende
Angaben enthalten muss:
- Kabelabschottung "FEP Rechteck-Kabelschott S gO"

der Feueruiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr. : Z-19.1 5-'1346

- Name des Herstellers der Kabelabschottung
- Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen. 1f. , , r . , . t , , . .  1, , . , ; , , , ,
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2.3 Übereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Formteile nach Abschnitt 2.1.'l mitden Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit
einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundläge einer Erstprüfung
durch den Hersteller und einer werkseigenen ProduKionskontrolle für Bauprodukte erfol-
gen.

2.3.2 WerkseigeneProduktionskontrolle
In jedem Herstellwerk der Formteile ist eine werkseigene ProduKionskontrolle einzu-
richten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vozunehmende kontinuierliche Überuachung der ProduKion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene ProduKionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten
Maßnahmen einschließen:
- Prüfung, dass für die Herstellung der Formteile ausschließlich die in dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;
- Prüfung der Rohdichte der Formteile mindestens einmal je Herstellungstag bei stän-

diger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger Fertigung;
- Prufung der Abmessungen der Formteile mindestens einmal pro 1000 Stück - jedoch

mindestens einmal je Herstellungstag - bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge
bei nichtständiger Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen ProduKionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Prüfung

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bznl. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des für die werkseigene ProduKionskontrolle Verantwor ichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unvezüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Formteile, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Venivechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unvezüglich
zu wiederholen.

f/ eif \
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3 Bestimmungen für den Entwurf

3.1 Bauteile
3.1 .1 Die Kabelabschottung muss in

- Wände aus Mauenrverk nach DIN 1053-15, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10456
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41667.

- leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen
nach Abschnitt 3.1 .2,

- nichttragende, raumabschließende WandkonstruKionen nach Abschnitt 3.1 .3 oder
- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10456 oder aus Porenbeton oemäß

DIN 42238 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
eingebaut werden.

3.1.2 Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)4 Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF) nach DIN 18 180e haben. Der Aufbau dieser Wände muss im übrigen den
Bestimmungen von DIN 4102410 für Wände der Feuenividerstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen (s. Abschnitt 4.1 ).
Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzrv. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)4, zement- bzw. gipsgebunden Bauplatten eingebaut
werden, wenn die Konstruktionsart den Wänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102410 entspricht und die Feuenviderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist.
Die Laibung der Wandöffnung ist umlaufend mit einem 20 cm breiten Streifen aus Brand-
schutzbauplatten nach Abschnitt 2.1 .4 zu bekleiden (s. Anlage 3).

3.1.3 Die nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen müssen eine Metallunter-
konstruKion besitzen und den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
Nr. P-3215|2058-MPA BS, Nr. P-3216/2068-MPA BS bzw. Nr. P-3914/1672-MPA BS ent-
sprechen.
Die Wandkonstruktionen dürfen demnach wahlweise mit sog. Modulrahmen ausgeführt
werden. Der Einbau der Kabelabschottung erfolgt in den sog. Modulrahmen (s. Anlagen 8
und 9). Sofern die Größe der Kabelabschottung kleiner als die Abmessungen eines
Moduleinsatzes ausfällt, muss die Ausführung als sog. "Rigips FEP Kabelbox" erfolgen (s.
Anlagen 13 bis 16).

3.1.4 Die Wände und Decken müssen den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2 ent-
sprechen.

3.1.5 Die Abmessungen und die Mindestdicke der Kabelabschottung müssen den Bestimmun-
gen der Abschnitte 1.2.3 bzrlv.1.2.4 entsprechen.

3.1.6 Wenn die Dicke der Massivwände oder der Decken im Bereich der Kabelabschottungen
weniger als 20 cm beträgt, sind rings um die Schottöffnung Aufleistungen aus mindestens

5

7

I

l 0

DrN 1053-1:
DrN 1045:

DIN 4166:

DtN 4223:

DIN 18 180:

DIN 41024:'1994-03

Mauenverk; Berechnung und Ausfuhrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung (in der ieweils geltenden
Ausgabe)
Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-Planbauplatten (in der jeweits geltenden
Ausgabe)
Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehärtetem
beton; Richtlinien ftir Bemessung, Herstellung, VeMendung
jeweils geltenden Ausgabe)
Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung (in der
gabe)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauleilen:

4H["ruffi)
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dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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10 cm breiten Streifen aus Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.3 mit Hilfe von
Stahlschrauben in Abständen < 25 cm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste -
rahmenartig auf die Wand- bzw. Deckenoberfläche so aufzubringen, dass die unmittelbar
an die Kabelabschottung angrenzende wand- bzw. Deckendicke mindestens 20 cm
beträgt (s. Anlagen 2 und 5).

3-1.7 Wenn die Dicke der leichten Trennwände nach Abschnitt 3.1.2 im Bereich der Kabel-
abschottung weniger als 20 cm behägt, sind beidseitig unterhalb der Wandöffnung in
Schottbreite jeweils 5 cm breite und mindestens 2,5 cm dicke Aufdopplungen aus Bränd-
schutzbauplatten gemäß Abschnitt 2.1.3 anzubringen (s. Anlage 3). Die Befestigung
erfolgt mit Hilfe von Schnellbauschrauben in Abständen < 30 cm - jedoch mindestens
2 Schrauben je Leiste.

3. 1 .8 Der Abstand zwischen Bauteilöffnungen für Kabelabschottungen muss mindestens 10 cm
betragen. Bei Einbau von sog. "Rigips FEp Kabelboxen" in nichttragende, raumao-
schließende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1 .3 und Anordnung außerhalb des
Modulrahmens dÜrfen maximal zwei Abschottungen in diesem Abstand angeordnet
werden. Der horizontale Abstand zu weiteren Kabelboxen muss mindestens 62,5 cm
betragen, der vertikale Abstand mindestens .t 00 cm.
Der Abstand zwischen zwei Modulrahmen - gemessen zwischen den Flanschen - muss
mindestens 20 cm betragen.

3.2 Belegung der Kabelabschottung
Der gesamte zulässige Querschnitt der Kabel und Rohre nach den Abschnitten 1.2.5
und 1.2.7 (bezogen auf den jeweiligen Außendurchmesser), die durch die Kabelabschot-
tung gemeinsam hindurchgeführt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der
jeweiligen Größe der Rohbauöffnung unter Beachtung
- der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezüglich der erforder-

lichen Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln sowie
- der geltenden Abstandsforderungen zwischen eleKrischen Anlagen und Rohrleitungs-

anlagen (nicht eleKrische technische Anlagen), die so zu wählen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen können.

Der gesamte zulässige Querschnitt der Kabel (einschließlich KabeltragekonstruKionen)
und der Rohre (bezogen auf den jeweiligen Außendurchmesser) darf jedocn insgesami
nicht mehr als 60 % der Rohbauöffnung betragen.

3.3 KabelundKabeltragekonstruktionen
3.3 1 Die Kabel bzw. die KabeltragekonstruKionen dürfen an den öffnungslaibungen anliegen.
3.3-2 Die Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.6 dürfen durch die Kabelabschottung

hindurchgeführt werden, wenn ihre Befestigung am umgebenden Bauwerk zu beiden
Seiten der Kabelabschottung nach den einschlägigen Regeln erfolgt. Die Befestigung ist
so auszubilden, dass im Brandfall eine zusätzliche mechanische Beanspruchüng der
Kabelabschottung nicht auftreten kann.
Durch die sog. "Rigips FEP Kabelbox" dürfen keine KabeltragekonstruKionen hindurch-
geführt werden.

3.4 Nichtbrennbare Rohre
3-4.1 Durch die Kabelabschottungen dürfen Rohre gemäß Abschnitt 1.2.7 hindurchgeführt

werden. Der Abstand zwischen den Rohren und den Öffnungslaibungen, sowie zwischen
den Rohren selbst muss mindestens 5 cm betragen. Der AbJtand zw-ischen Kupfenohren
mit einem Durchmesser < 18 mm darf auf 2 cm reduziert werden.

3.4.2 Die Verhinderung von Zerstörungen an den angrenzenoen,
teilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
gungskräfte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichflichen Zulassung
wiesen. Bei der Konzeption der Rohrleitungen ist dies zu berücksichtigen. 'o'i!,::,;,,
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3.5

nichtisolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperatur-
zeitkurve (ETK) nach DIN 4102-22 mit Längendehnungen > 10 mm/m gerechnet werden.
Die Auflagerung baiv. die Abhängung der Leitungen oder die Ausführung der Rohre muss
so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschließenden Bauteile im Brano-
fall mindestens 90 Minuten funKionsfähig bteiben (vgt. DIN 4102410, Abschnitt 8.5.7.5).

Arbeitsräume zwischen den Belegungskomponenten
Der Abstand zwischen den Kabeln (einschließlich Kabeltragekonstruktionen) und den
Rohren nach Abschnitt 1.2.7 (gemessen von der Außenseite der Rohre) muss mindestens
100 mm betragen.

Sicherungsmaßnahmen
Bei Kabelabschottungen in wänden müssen sich die ersten Halterungen (unterstützun-
gen) der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen beiderseits unmittelbar vor der Abscho!
tung in Abständen < 10 cm bzw. < 13 cm befinden (s. Anlagen 1 bis 3).
Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Maßnahmen zu sichern (2.8. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gittenost).

Bestimmungen für die Ausführung

3.6
3.6.1

3.6.2

4.1 Leichte Trennwände
In leichten Trennwänden nach Abschnitt 3.1.2 ist das Ständeryverk ggf. durch zusätzlich
anzuordnende Wandstiele und durch Riegel so zu ergänzen, dass diese die Laibung der
Wandöffnung für die vorgesehene Kabelabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss
auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt werden. Die
Laibung ist umlaufend mit einem 20 cm breiten Streifen aus Brandschutzbauplatten zu
bekleiden.
Auf die Ausbildung von Riegeln darf vezichtet werden, bei Kabelabschottungen:
- die nicht größer als 30 cm x 30 cm sind oder

die nicht größer als 55 cm x 55 cm sind und bei denen ein Ständerabstand unterein-
ander von < 62,5 cm eingehalten wird.

4.2 Belegung der Kabelabschottung
Vor dem Verschließen der Restöffnung ist zu prüfen, ob die Belegung der Kabelabscho!
tung den Anforderungen der Abschnitte 1 .2.5 bis ,1.2.7 , 1 .2.10 und 3.2 entspricht.

4.3 Verarbeitung der Bauprodukte
4.3.'l Falls die Dicke der Massivwand bzw. der Decke, in die die Kabelabschottung eingebaut

werden soll, weniger als 20 cm behägt, ist im Bereich der Rohbauöffnung eine rahmen-
artige Aufdoppelung (Aufleistung) der wand bzw. der Decke auszuführen, wobei die
Brandschutzbauplatten anzudübeln sind (s. Abschnitt 3. 1.6).

4.3.2 Falls die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kabelabschoüung eingebaut werden
soll, weniger als 20 cm beträgt, ist unterhalb der wandöffnung eine Aufdoppelung (Auf-
leistung) der Wand auszuführen, wobei die Brandschutzbauplatten anzuschrauben sind
(s. Abschnitt 3.1 .7).

4.3.3 Bei Einbau in nichttragende, raumabschließende wandkonstruKionen nach Ab-
schnitt 3.1.3 - auch im Bereich eines Modulrahmens der WandkonstruKion - und öffnun-
gen kleiner als 13 cm (Breite) x 20 cm (Höhe) muss die Kabelabschottung"Rigips FEP Kabelbox" ausgeführt werden. Die Fugen aivischen dem Rahmg
Bauteiflaibung sind mit der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.j.5 zu
lage 7). Bei Anordnung im Modulrahmen sind die Fugen zwischen dem
belabschottung und den Modulrahmeneinsätzen mit der ffi{#.

r  Ba  r r rec l l i t
schnitt 2.1.5 zu verspachteln (s. Anlagen i3 bis'16). Die Moduleinsätze
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ausgeschnitten werden, dass an jedem Einsatz ein mindestens 5 cm breiter von oben bis
unten durchgehender Streifen verbleibt.
Größere Kabelabschottungen dürfen nur im Bereich eines Modulrahmens der Wandkon-
struktion und gemäß den Anlagen 10 bis 12 ausgeführt werden. Der Rahmen der Kabel-
abschottung muss aus 2 cm dicken Plattenstreifen nach Abschnitt 2.1.4 hergestellt und
mittig im Modulrahmen befestigt werden (s. Anlagen 10 bis 12).
Die Größe des Rahmens der Kabelabschottung muss der Größe der Moduleinsätze ent-
sprechen, so dass der Rahmen strammsitzend eingebaut werden kann. Die Fugen
brauchen dann nicht verspachtelt zu werden.

4.3-4 Vor Herstellung der Kabelabschottung müssen die Laibungen der Bauteilöffnungen geret-
nigt und entstaubt werden.

4.3.5 Alle Fugen und Spalten zwischen den Kabeltragekonstruktionen, den Kabeln und den
Offnungslaibungen sowie insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind von einer
Wandseite bzw. von der Deckenoberseite aus mindestens 2 cm tief mit einer Dichtungs-
masse nach Abschnitt 2.1.2 zu verfüllen.

4.3.6 Die verbleibende Bauteilöffnung zwischen den hindurchgeführten Kabeln und Kabeltrage-
konstruktionen und ggf. den Rohren sowie den Öffnungslaibungen ist vollständig mit
Formteilen nach Abschnitt 2.1 .1 auszufüllen. Die Formteile sind mit ihren Längss-eiten
parallel zu den Kabeln so einzusetzen, dass ein dichter Verschluss der öffnung ohne ver-
tikal durchgehende Fugen entsteht.
lm Bereich der Kabel, der Kabeltragekonstruktionen und ggf. den Rohren und der Laibun-
gen sind aus den Formteilen unter Verwendung eines Schneidwerkzeuges Pass-Stücke
herzustellen und strammsitzend einzubauen.
lm Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Kabeln und den Formteilen von
einer Wandseite bzw. von der Deckenoberseite aus mindestens 2 cm tief mit einer Dich-
tungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 auszufüllen (s. Anlagen 1 bis 7 und 1O bis 16).

4.3.7 Falls Kabelbündel durch die Kabelabschottung hindurchgeführt werden, die aus parallel
verlaufenden, dicht gepacKen und miteinander fest verichnürten, vernähten oder ver-
schweißten Kabeln bestehen, brauchen die darin befindlichen Zwickel nicht mit Dich-
tungsmasse ausgefüllt zu werden, sofern die Außendurchmesser der einzelnen Kabel des
Bündels nicht größer als 21 mm sind und der Durchmesser des Kabelbündels nicht mehr
als 10 cm beträgt.

4.4 Kabeltragekonstruktionen
Bei Venarendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohloro-
filen sind die Holme anzubohren und mit einer Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 im
Bereich der Kabelabschottung vollständig auszufüllen.

4.5 StreckenisolierungenannichtbrennbarenRohren
Die Kupfenohre nach Abschnitt 1.2.7 mit einem Durchmesser > 1g mm müssen in
Deckenabschottungen zu beiden Seiten auf einer Länge von jeweils mindestens 30 cm
und in Wandabschottungen zu beiden Seiten auf einer Länge von jeweils mindestens
23 cm (gemessen ab Schottoberfläche) mit lsoliermatten nach Abschnitt 2.1.6 ummantelt
werden. Die Mattenenden sind zu verkleben.
Zwischen den Rohren und der Bauteillaibung, sowie zwischen den Rohren untereinander
sind Abstände gemäß Abschnitt 3.4.1 einzuhalten.

4.6 Sicherungsmaßnahmen
Bei Kabelabschottungen müssen ggf. sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 3.6
ordnetwerden. z

U bereinstimmu n gsbestätigung

für l ia uarchnit

4.7
Der Unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) h
jedes Bauvorhaben eine übereinstimmungsbestätigung ausltellen, mit
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nigt, dass die von ihm ausgeführte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster für diese Bescheinigung siehe
Anlage 18). Diese Bescheinigung ist dem Bauhern zur ggf. erforderlichen Wäiterleitung
an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

5 Bestimmungen für die Nachbelegung

5.1 Werden durch Herausnahme von Formteilen Öffnungen für nachträglich zu verlegende
Kabel oder Rohre geschaffen, sind die verbleibenden Hohlräume in gesamter Schottdicke
mit aus den Formteilen nach Abschnitt 2.1 .1 hergestellten Pass-Stücken zu verschließen;
alle Zwischenräume und die Zwickel zwischen den Kabeln und den Pass-Stücken sind mit
einer Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 von einer Wandseite bzw. von der Decken-
oberseite aus mindestens 2 cm tief auszufüllen.

5.2 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von Ab-
schnitt 4.4 zu beachten.

Bolze r'st &iv�
z.< ez-4fj
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Streckenisol ierung

' FEP Re(hteck-Kabelschott
S 90' mit Formtei len au5

'FEP Schäum Plus'

/ t".***,-
/  bzw. Porenbeton

/ [ -
/ /  I

.
.\\\\\\N

\ N f i
N

6

Rohr gem.

Schnitt

Konre gem. \
Abschn. 1.2.7

>100

Fugen und Zwickel
vertüllt mit 'FEP Masse'

bzw.'Dieäcryl '
(deckenoberseits

t B
l T l

Ansicht

Kabelabschottung:' FEP Rechteck Kabelschott 5 90"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 4 zur
Zulassung

Nr. :Z-19.15-1345

' l  /  ! i L  /  a J ' ^ l"  , .  u : - ; .  a U U  t l

I)eut'.r:he. lnstitut

für Lla utechn ik

Deckenabschottung



'FEP Rechteck-Kabelschott 5 90'
mit Formtei len aus 'FEP S(häum Plus'

,%,

Kalzium-Sil ikät- oder

Kalzium-5i l ikat- oder

Stahlbeton bzw.

Kalzium-Sil ikat- oder

/%,
%

Var iante 1

lr't

Var iante 2
Keilnagel oder S(hraube

Variante 3

"FEP Rechteck-Kabelschott S 90"
mit Formtei len aus ' tEP Schaum Plus'

.  |  
!  ) r . u t s r i l i r r s  l l I ' ! i l r t (

I  l i i r  Bar:t , ' r : l t  rr  i i '  ,

'FEP Rechteck-Kabelschott 5 90'
mit Formtei len aus 'FEP Schaum Plus'

Kabelabschottung: " FEP Re(hteck Kabelschott 5 90"
der  Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Deckenabschottung: Horizontalschnitt -

Anlage 5 zur
Zulassung

Nr. :Z-19.15-1 346
uo' 0 z ,üEZ.2AAI,



Abs(hottung gem.

Kupferrohr
gem. Abschnitt

Matte aus
'FEP Schaum Plur '
d=20mm

. Abschn. 2.1.6

in Decken L> 300
in Wänden L> 230

Kabelabschottung:' FEP Rechteck Kabelschott 5 90"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Strecken-lsolierung der Kup{errohre @> 18mm

Anlage 6 zur
Zulassung

Nr. :Z-19.1 5-1345
uo 'ozDEZ2 | / | l : l

I )er l tn. : l les lnst l t t l t

{ür Btrtrtechnik



"  R iq  ips  FEP Kabe lbox '
A  ns ich te  n

' tEP  Masse '

mittiqer Einbau:
Horizonta lschn itt

Formtei l  gem. Anlage 17
130x220x50mm

e inse i t iq  bünd

Horizontalschn itt

I , t o  l
e insei t iq  bündiger
Einbau
Vertikalschnitt

i-J?

mit t ioer  Einbau:
Vertikalschnitt

Rigips Fugenspachtel
'Vario 30'

gem.  Ab5chn .  2 .1 .5

l)ortcr l l t ' r  l t rst i tüt

l i i r  l i r t r t e r : hn i k

'Vario 30',  qem. Abichn. 2.1.5

Wandkonstruktion qem. Abschnitt  3.1.3

Kabelabschottung:. FEP Rechteck Kabelschott S 90,,
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- "Rigips FEP Kabelbox'und Einbau in nichttragende, raumab-
schließende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.3 -

Anlage 7 zur
Zulassung

Nr. :Z-19.1 5-1346
vo"n 0 7. DEZ 2r/ü1,



Rahmen-Oberteil
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Ridurit 20

Dichtungsprofil

"Keralix Btähpapier Neu.
35 x 2,5mm

Dichtungsprofil stahldrahtklammern
38x10,8x1,5mm. a s95mm

"Kerafix Blähpapier Neu'
35 x 2,5mm

Ridurit 25
Ridurit 20

Kabelabschottung:' FEp Rechteck Kabelschott S 90.
der Feuenrviderstandsklasse 5 90 nach DIN 4lO2-9'Rigips Modulrahmen.

-Moduleinsätze-

Anlage 9 zur
Zulassung

Nr.:Z-19.15-1346
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Wandkonstruktion
gem. Abschn. 3.1.3 Ble€hrahmen

MEtallwinkel
120x40/25, d=0,6mm

'Kerafix Blähpapier Neu",
35x2,5mm

d=0,75mm

Ridurit schoellbau-
!chraube 3,8x55mm
'Ridurit 20'

Ridurit Schnellbau-
schraube 3,5x35mm

'Ridurit 20'
'Ridurh 20'

'Kerafix Flexpan 200',
25x2,0mm
'Ridurit 25'

Formteile gem. Anlage 17
130x220x50mm bzw.

1000x220x50mm

Tragekonrtf uktion (Pritichen)
aus Stahlble{h. Alu bzw. Kunstitoff

Erite Unterstützung
der Ka be l/Ka beltrag€-

konstruktionen

'Ridurit 20'

'Ridurit Ridurit 20'

Ridurit 20'Ridurit Schn€llbau-
5chraube 3,5x35mm

'Kerafix Blähpapier Neu',
J)XZ,)mm

Ridurit Schnellbau-
s(hraube 3,8x55mm

Elechrahmen
72t21, d=O,7Smm

Alle Mage ln mm

Kabelabschottung:' FEP Rechteck Kabelschott S 90'
der Feuerwiderstandsklasse S g0 nach DIN 4102-9

Einbau in 'Rigips Modulrahmen'
-Detail Ve rtika lsch n itt-

Anlage 12 zur
Zulassung

Nr.:Z-19.1 5-1345
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Wandkonstruktion
' gem. Abschn.3.1.3

Metallwinkel
120x4025, d=0,6mm

"Keralix Blähpapier Neu',
35x2,5rnm

Elechrahmen
d=0,75mm

Ridurit Schnellbau-
ichraube 3,8x55mm
'Ridurit 20'

Ridu.it Schnellbau-
tchraube 3,5x35mm

'Ridurit 20'

'Kerafix Fl€xpan 200'.
25r,omm

Dichtungrprofil
'Riduri t  25'
stahldrahtklammem
38xl0,8xl,5mm

'Ridurit 20'
Rigip5 Fugenrpachtel'Vario 30'.

9em. Abschn.2.t,5
'Rigip5 FEP Kabelbox'
gemäß

Ridurh 25'

Ridurit Schnellbau-
r.h.aube 3,5x35mm

'Ridurit  20'

'Riduri t  20'

Ridurit Schnellbau-
tchraube 3,8x55mm

Ble(hrahrnen
72t21, d=q7smm

'Kerallx Blähpapief Neu',

Alle MaBe in mm

Kabelabschottung:'FEP Rechteck Kabelschott 5 90.
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau der 'Rigips FEP Kabelbox'  in 'Rigips Modulrahmen.
-Detail vertikal-

Anlage 15 zur
Zulassung

Nr.:Z{9.15-1346
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Dichtung5profil

'R idur i t25 ' .

5tahldrahtklammem
38x10,8x1,5mm

Rigip5 Fugen5padrtel
'Vario 30',

gem. Abschn.2.1.5

'Ridurit 20'

Dichtungsprofil

Stahldraht-
klammem
38x10,8x

.l,5mm
'Ridurit 20'

Alle Maße in mm

Kabelabschottung:' FEP Rechteck Kabelschott S 90.
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4.l02-9

Einbau der 'Rigips FEP Kabelbox. in .Rigips Modulrahmen.
-Modul: Ansichten und Schnitte-

Anlage 16 zur
Zulassung

Nr.:Z-19.151346
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Formteil aus
'' FEP Schaum Plus "

Al le Maße in mm

Kabelabschottung:" FEP Rechteck Kabelschott S 90"
der Feuerwiderstandsklasse 5 90 nach DIN 4102-9

Anlage 17 zur
Zulassung

Nr. :Z-19.1 5-  1346
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-Formteile-



ÜbereinstimmunqsbestätiounQ

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs-
gegenstand) hergestellt hat

- Baustel le bzw. Gebäude: . . . .
- Datum der Herstellung: ...
- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ...

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wände*) uno
Decken*)der Feuenrviderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichflichen Zulassung Nr.:
Z-19.15-.... des Deutschen Instituts für Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen
der Anderungs- und Ergänzungsbescheide vom .... ) hergestellt und eingebaut wurde(n)
uno

- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (2.8.
Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen) entsprechend den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

I-Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)
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Kabelabschottung "FEP Rechteck Kabelschott S 90" I nntage te
der Feueruiderstandsklasse S g0 nach DIN 4102-9 | zur Zulassung

- Übereinstimmungsbestätigung - | trtr. Z-tS.tS-tS+O
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